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Vorsicht Leute, ihr müsst bitte dringend unterscheiden zwischen dem landesspezifischen
Schulrecht und dem Strafrecht. Sowohl das Urteil aus 1972, als auch das Urteil bezüglich des
Musiklehrers betreffen das Strafrecht. Um es also klar zu sagen, hier wurden Lehrer einer
Straftat beschuldigt, die im Zweifelsfall auch Gefängnis bedeuten kann. Nehmen wir nochmal
das Beispiel Brandfall. Theoretische Situation Mitaufsicht bei etwas weiter auseinander
liegenden Klassenräumen. Es kommt zum Feueralarm. Im Zuge des Durcheinanders verbleibe
drei Schüler bin Gebäude, weil sie denken es sei ein Programm. Tatsächlich kommen diese
Schüler durch Rauch ums Leben. Spätestens jetzt ermittelt ein Staatsanwalt wegen gefährlicher
Körperverletzung mit Todesfolge im Volksmund auch Totschlag genannt, in drei Fällen. Und
jetzt wirds ungemütlich. Der Staatsanwalt wird U.U. wie folgt reagieren. Als langjähriger
Lehrkraft hätte Lehrer x klar sein müssen, dass im Schadensfall die Situation nicht zu
beherrschen ist, folglich wäre er zur Demonstration verpflichtet gewesen. Hierdurch hätte der
Schulleiter die Situation neu bedenken können und der eingetretene Schäden wäre nicht
eingetragen, der Angeklagte trägt somit eine erhebliche Mitschuld am Schadenseintritt. In
dieser Haut möchte ich jetzt nicht stecken.

1https://www.lehrerforen.de/thread/44568-mitaufsicht/?postID=412713#post412713

https://www.lehrerforen.de/thread/44568-mitaufsicht/?postID=412713#post412713

